
 

 

 89. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

am 18. und 19. März in Wiesbaden 

Entschließung: 

 

Datenschutz nach "Charlie Hebdo" :  

Rechtsstaat und Grundrechte beweisen sich gerade in Zeiten terroristischer 
Bedrohung! 

 

Terrorismus und internationale Kriminalität erfordern effektive Abwehrmaßnahmen 
auch in freiheitlichen Verfassungsstaaten. Für etwaige Defizite kann der Datenschutz 
nicht verantwortlich gemacht werden. Eine Zielrichtung terroristischer Angriffe ist es, 
Furcht und Hass in der Gesellschaft zu verbreiten und demokratische Freiheitsrechte 
zu beseitigen. Die Verteidigung und Bewahrung der verfassungsmäßigen 
Freiheitsrechte sind zentrale Grundbedingungen zur Abwehr der vom Terrorismus 
ausgehenden Gefahren. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder bekräftigt 
ihren nach den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001 formulierten Appell, 
dass alle neu erwogenen Maßnahmen sich daran messen lassen müssen, ob sie für 
eine wirkungsvolle Bekämpfung des Terrorismus wirklich zielführend und erforderlich 
sind und ob sie den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit einhalten. Weder 
die Vorratsdatenspeicherung noch die pauschale Übermittlung von 
Flugpassagierdaten erfüllen diese Voraussetzungen. Einseitiges Streben nach einer 
umfassenden Sicherheit darf nicht den bisherigen gesellschaftlichen Konsens über 
die wertsetzende Bedeutung bürgerlicher Freiheits- und Persönlichkeitsrechte 
überlagern. Es darf in unserem Land zu keiner Verschiebung zugunsten staatlicher 
Überwachung und zu Lasten freier und unbeobachteter Aktion, Bewegung und 
Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger kommen. Der Datenschutz ist nicht ein 
Hindernis für Abwehrmaßnahmen, sondern selbst ein identitätsstiftendes Merkmal 
des Verfassungsstaates oder – mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts – 
"elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit 
seiner Bürger begründeten freiheitlich demokratischen Gemeinwesens". Ließe man 
jeden Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung zu, hätten die Terroristen 
eines ihrer Ziele erreicht. 


